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Nutzungsvereinbarung „Ausbildungsverbund“ 

1. Geltungsbereich der Nutzungsbedingungen 

(1) Diese Nutzungsbedingungen gelten für das Online-Angebot der DHBW  „Ausbildungs-

verbund“, das im Internet unter https://www.mannheim.dhbw.de/duale-partner/dualer-

partner-sein/ausbildungsverbund-technik abrufbar ist. Hierbei handelt es sich um eine 

Plattform, auf der Ausbildungsunternehmen Dualer Studierender Praktika für Studie-

rende anderer Dualer Partner anbieten können.  

(2) Sie können die derzeit gültigen Nutzungsbedingungen unter 

https://ausbildungsverbund.dhbw-mannheim.de/index.php?id=1361 abrufen und aus-

drucken. 

2. Vertragsschluss und Benutzerkonto 

(1) Durch Abschluss des Registrierungsvorgangs kommt ein Nutzungsvertrag mit dem 

Betreiber, der DHBW, zustande. Gegenstand des Nutzungsvertrages ist die kostenlose 

Nutzung des Angebots „Ausbildungsverbund.“ 

(2) Der Nutzer sichert zu, dass die von ihm angegebenen Daten zutreffend und vollständig 

sind. 

(3) Die Vertragssprache ist ausschließlich deutsch. 

(4) Bei jedweder Kommunikation des Nutzers mit anderen Nutzern entstehen etwaige Ver-

tragsbeziehungen ausschließlich zwischen den beteiligten Nutzern. Der Betreiber ist 

weder Stellvertreter noch wird er selbst Vertragspartner. 

3. Nutzung des Angebots 

(1) Das Angebot „Ausbildungsverbund“ dient der Vermittlung von Praktikumsplätzen. Nut-

zer können zum einen Praktikumsplätze anbieten. Zum anderen können sie Prakti-

kumsplätze suchen. 

(2) Die DHBW ist jederzeit berechtigt, den Zugang zu einzelnen Inhalten zu sperren, z.B. 

wenn der Verdacht besteht, dass diese gegen geltendes Recht oder Rechte Dritter 

verstoßen. Es besteht kein Anspruch des Nutzers auf Aufrechterhaltung einzelner 

Funktionalitäten des Angebots „Ausbildungsverbund“. 

(3) Die DHBW ist um einen störungsfreien Betrieb des Angebots bemüht. Dies beschränkt 

sich naturgemäß auf Leistungen, auf sie einen Einfluss hat. Der DHBW ist es unbe-

nommen, den Zugang zu dem Angebot aufgrund von Wartungsarbeiten, Kapazitätsbe-

langen und aufgrund anderer Ereignisse, die nicht in ihrem Machtbereich stehen, ganz 

oder teilweise, zeitweise oder auf Dauer, einzuschränken. 

https://www.mannheim.dhbw.de/duale-partner/dualer-partner-sein/ausbildungsverbund-technik
https://www.mannheim.dhbw.de/duale-partner/dualer-partner-sein/ausbildungsverbund-technik
https://ausbildungsverbund.dhbw-mannheim.de/index.php?id=1361
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4. Einstellung eines Angebots 

(1) Die DHBW entscheidet, welche Inhalte im Angebot eingestellt werden. Auf keinen Fall 

werden Inhalte eingestellt, die 

 Gewaltverherrlichung und Extremismus irgendwelcher Art 

 Aufrufe und Anstiftung zu Straftaten und Gesetzesverstößen, Drohungen gegen Leib, 
Leben oder Eigentum 

 Hetzen gegen Personen oder Unternehmen 

 persönlichkeitsverletzende Äußerungen, Verleumdung, Ehrverletzung und üble Nach-
rede von Nutzern und Dritten sowie Verstöße gegen das Lauterkeitsrecht 

 urheberrechtsverletzende Inhalte oder andere Verletzungen von Immaterialgüterrech-
ten 

 sexuelle Belästigung von Nutzerinnen und Nutzern und Dritten 

 Pornografie 

 anstößige, sexistische, obszöne, vulgäre, abscheuliche oder ekelerregende Materia-
lien und Ausdrucksweisen 

darstellen, betreffen oder beinhalten.  

(2) Der Anbieter eines Praktikumsplatzes verpflichtet sich, bei den veröffentlichten Prakti-

ka-Angeboten, innerhalb von spätestens 14 Tagen auf Anfragen anderer Nutzer zu 

antworten.  

5. Weitere Mitwirkungspflichten des Nutzers 

Sollte es bei der Nutzung des Angebots oder seiner Funktionalitäten zu Störungen 

kommen, wird der Nutzer die DHBW von dieser Störung unverzüglich in Kenntnis set-

zen. Gleiches gilt, wenn der Nutzer Informationen über von Dritten veröffentlichte Inhal-

te erlangt, die offensichtlich gegen geltendes Recht oder Rechte Dritter verstoßen.  

6. Haftung 

(1) Unbeschränkte Haftung: Die DHBW haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahr-

lässigkeit sowie nach Maßgabe des Produkthaftungsgesetzes. Für leichte Fahrlässig-

keit haftet die DHBW bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und 

der Gesundheit von Personen.  

(2) Im Übrigen gilt folgende beschränkte Haftung: Bei leichter Fahrlässigkeit haftet die 

DHBW nur im Falle der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, deren Erfüllung 

die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf 

deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflicht). Die Haftung 

für leichte Fahrlässigkeit ist der Höhe nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss vor-

hersehbaren Schäden, mit deren Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. 

Diese Haftungsbeschränkung gilt auch zugunsten der Erfüllungsgehilfen der DHBW. 

7. Freistellungsanspruch 

Der Nutzer stellt die DHBW und ihre Mitarbeiter bzw. Beauftragten für den Fall der Inan-

spruchnahme wegen vermeintlicher oder tatsächlicher Rechtsverletzung und/oder Verlet-

zung von Rechten Dritter durch von dem Nutzer im Zusammenhang mit der Nutzung des 

Angebots vorgenommenen Handlungen von sämtlichen sich daraus ergebenen Ansprüchen 
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Dritter frei. Darüber hinaus verpflichtet sich der Nutzer, alle Kosten zu ersetzen, die der 

DHWB durch die Inanspruchnahme durch Dritte entstehen. Zu den erstattungsfähigen Kos-

ten zählen auch die Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung.  

8. Personenbezogene Daten 

(1) Der Nutzer willigt hiermit in die Speicherung der von ihm eingegebenen personenbe-

zogenen Daten ein. Dies gilt auch für die Speicherung der IP-Adressen, die bei jeder 

Nutzung des Angebots übermittelt werden.  

 (2) Die Nutzung des Angebots macht die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personen-

bezogener Daten durch die DHBW unumgänglich. Die Nutzung erfordert insbesondere, 

dass personenbezogene Daten suchender Nutzer an anbietende Nutzer weitergeleitet 

werden. Die DHBW versichert, alle gespeicherten Daten sorgsam zu behandeln und 

ausschließlich im Rahmen der datenschutzrechtlichen Einwilligungen des Nutzers zu 

verarbeiten. Eine darüber hinausgehende Nutzung personenbezogener Daten erfolgt 

durch die DHBW nur, sofern dies gesetzlich zulässig ist oder der Nutzer vorab einge-

willigt hat. Anbietende Nutzer schließen mit der DHBW eine Vereinbarung zur Auf-

tragsdatenverarbeitung (siehe Anlage). 

9. Vertragsdauer/Kündigung 

(1) Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit und kann von beiden Seiten jederzeit ohne Ein-

haltung einer Kündigungsfrist und Angabe von Gründen gekündigt werden. 

(2) Daneben und darüber hinaus bleibt das Recht der Parteien, das Vertragsverhältnis 

durch außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund zu beenden, unbenommen.  

(3) Für den Betreiber liegt ein wichtiger Grund zur Kündigung dieses Vertrages vor, wenn 

der Nutzer seine Verpflichtungen nach Ziff. 4 oder 5 dieses Vertrages nachhaltig ver-

letzt. 

10. Schlussbestimmungen 

(1) Sollte der Vertrag unwirksame Regelungen enthalten, bleibt die Wirksamkeit des Ver-

trages im Übrigen unberührt. 

(2) Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschließlich deutsches Recht anwendbar. 
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Auftragsdatenvereinbarung  

Diese Anlage konkretisiert die Verpflichtungen der Vertragsparteien zum Datenschutz, die 

sich aus der im Vertrag zur Teilnahme am „Ausbildungsverbund“ in ihren Einzelheiten be-

schriebenen Auftragsverarbeitung ergeben. Sie findet Anwendung auf alle Tätigkeiten, die 

mit dem Vertrag in Zusammenhang stehen und bei denen Beschäftigte des Auftragnehmers 

oder durch den Auftragnehmer Beauftragte personenbezogene Daten (»Daten«) des Auf-

traggebers verarbeiten. 

 

§ 1 Gegenstand, Dauer und Spezifizierung der Auftragsverarbeitung 

Aus dem Vertrag über die Teilnahme am „Ausbildungsverbund“ ergeben sich Gegenstand 

und Dauer des Auftrags sowie Art und Zweck der Verarbeitung. Im Rahmen der Teilnahme 

an dem Angebot werden folgende Daten verarbeitet: 

 

- Name, Vorname 

- Arbeitgeber des Suchenden 

- Telefonnummer 

- E-Mail-Adresse 

 

Die Daten von Suchenden löscht der Auftragnehmer, sobald die Anfrage abschließend be-

arbeitet wurde. Der Auftragnehmer führt weder ein Profiling noch automatisierte Einzelent-

scheidungen. Die Nutzung der Daten für andere Zwecke ist untersagt. 

 

§ 2 Anwendungsbereich und Verantwortlichkeit 

(1) Der Auftragnehmer verarbeitet im Rahmen der Teilnahme an „Ausbildungsverbund“ per-

sonenbezogene Daten im Auftrag der DHBW. Der Auftraggeber ist im Rahmen dieses 

Vertrages für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen der Datenschutzgesetze, 

insbesondere für die Rechtmäßigkeit der Datenweitergabe an den Auftragnehmer sowie 

für die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung allein verantwortlich (»Verantwortlicher« 

im Sinne des Art. 4 Nr. 7 DS-GVO). 

(2) Die Weisungen werden anfänglich durch den Vertrag festgelegt und können vom Auf-

traggeber danach in schriftlicher Form oder in einem elektronischen Format (Textform) an 

die vom Auftragnehmer bezeichnete Stelle durch einzelne Weisungen geändert, ergänzt 

oder ersetzt werden (Einzelweisung). Weisungen, die im Vertrag nicht vorgesehen sind, 

werden als Antrag auf Leistungsänderung behandelt. Mündliche Weisungen sind unver-

züglich schriftlich oder in Textform zu bestätigen. 

 

§ 3 Pflichten des Auftragnehmers 

(1) Der Auftragnehmer darf Daten von betroffenen Personen nur im Rahmen des Auftrages 

und der Weisungen des Auftraggebers verarbeiten, außer es liegt ein Ausnahmefall im 
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Sinne des Artikel 28 Abs. 3 a) DS-GVO vor. Der Auftragnehmer informiert den Auftrag-

geber unverzüglich, wenn er der Auffassung ist, dass eine Weisung gegen anwendbare 

Gesetze verstößt. Der Auftragnehmer darf die Umsetzung der Weisung solange ausset-

zen, bis sie vom Auftraggeber bestätigt oder abgeändert wurde. 

(2) Der Auftragnehmer wird in seinem Verantwortungsbereich die innerbetriebliche Organi-

sation so gestalten, dass sie den besonderen Anforderungen des Datenschutzes gerecht 

wird. Er wird technische und organisatorische Maßnahmen zum angemessenen Schutz 

der vom Auftraggeber übermittelten Daten treffen, die den Anforderungen der Daten-

schutzgrundverordnung (Art. 32 DSGVO) genügen. Der Auftragnehmer hat technische 

und organisatorische Maßnahmen zu treffen, die die Vertraulichkeit, Integrität, Verfüg-

barkeit und Belastbarkeit der Systeme und Dienste im Zusammenhang mit der Verarbei-

tung auf Dauer sicherstellen.  

(3) Der Auftragnehmer gewährleistet, dass es den mit der Verarbeitung der Daten des 

Auftraggebers befassten Mitarbeiter und anderen für den Auftragnehmer tätigen Perso-

nen untersagt ist, die Daten außerhalb der Weisung zu verarbeiten. Ferner gewährleistet 

der Auftragnehmer, dass sich die zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten be-

fugten Personen zur Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer angemessenen gesetz-

lichen Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Die Vertraulichkeits-/ Verschwiegenheits-

pflicht besteht auch nach Beendigung des Auftrages fort. 

Der Auftragnehmer unterrichtet den Auftraggeber unverzüglich, wenn ihm Verletzungen 
des Schutzes personenbezogener Daten des Auftraggebers bekannt werden.  

(4) Der Auftragnehmer trifft die erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung der Daten und zur 

Minderung möglicher nachteiliger Folgen der betroffenen Personen und spricht sich hier-

zu unverzüglich mit dem Auftraggeber ab. 

(5) Der Auftragnehmer gewährleistet, seinen Pflichten nach Art. 32 Abs. 1 lit. d) DS-GVO 

nachzukommen, ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung der Wirksamkeit der tech-

nischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Ver-

arbeitung einzusetzen. 

(6) Der Auftragnehmer berichtigt oder löscht die vertragsgegenständlichen Daten, wenn der 

Auftraggeber dies anweist und dies vom Weisungsrahmen umfasst ist. Ist eine daten-

schutzkonforme Löschung oder eine entsprechende Einschränkung der Datenver-

arbeitung nicht möglich, übernimmt der Auftragnehmer die datenschutzkonforme Ver-

nichtung von Datenträgern und sonstigen Materialien auf Grund einer Einzelbeauftra-

gung durch den Auftraggeber oder gibt diese Datenträger an den Auftraggeber zurück, 

sofern nicht im Vertrag bereits vereinbart. 

 

§ 4 Pflichten des Auftraggebers 

Der Auftraggeber hat den Auftragnehmer unverzüglich und vollständig zu informieren, wenn 

er in den Auftragsergebnissen Fehler oder Unregelmäßigkeiten bzgl. datenschutzrechtlicher 

Bestimmungen feststellt. 

Der Auftraggeber nennt dem Auftragnehmer den Ansprechpartner für im Rahmen des Ver-

trages anfallende Datenschutzfragen. 
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§ 5 Anfragen betroffener Personen 

Wendet sich eine betroffene Person mit Forderungen zur Berichtigung Löschung oder 

Auskunft an den Auftragnehmer, wird der Auftragnehmer die betroffene Person an den 

Auftraggeber verweisen, sofern eine Zuordnung an den Auftraggeber nach Angaben der 

betroffenen Person möglich ist. Der Auftragnehmer leitet den Antrag der betroffenen 

Person unverzüglich an den Auftraggeber weiter. Der Auftragnehmer unterstützt den Auf-

traggeber im Rahmen seiner Möglichkeiten auf Weisung soweit vereinbart. Der Auftrag-

nehmer haftet nicht, wenn das Ersuchen der betroffenen Person vom Auftraggeber nicht, 

nicht richtig oder nicht fristgerecht beantwortet wird. 

 

§ 6 Nachweismöglichkeiten 

(1) Der Auftragnehmer weist dem Auftraggeber die Einhaltung der in diesem Vertrag nieder-

gelegten Pflichten mit geeigneten Mitteln nach. 

(2) Sollten im Einzelfall Inspektionen durch den Auftraggeber oder einen von diesem beauf-

tragten Prüfer erforderlich sein, werden diese zu den üblichen Geschäftszeiten ohne Stö-

rung des Betriebsablaufs nach Anmeldung unter Berücksichtigung einer angemessenen 

Vorlaufzeit durchgeführt. Der Auftragnehmer darf diese von der vorherigen Anmeldung 

mit angemessener Vorlaufzeit und von der Unterzeichnung einer Verschwiegenheitser-

klärung hinsichtlich der Daten anderer Kunden und der eingerichteten technischen und 

organisatorischen Maßnahmen abhängig machen. Sollte der durch den Auftraggeber be-

auftragte Prüfer in einem Wettbewerbsverhältnis zu dem Auftragnehmer stehen, hat der 

Auftragnehmer gegen diesen ein Einspruchsrecht. 

(3) Sollte eine Datenschutzaufsichtsbehörde oder eine sonstige hoheitliche Aufsichtsbehörde des 

Auftraggebers eine Inspektion vornehmen, gilt grundsätzlich Absatz 2 entsprechend. Eine 

Unterzeichnung einer Verschwiegenheitsverpflichtung ist nicht erforderlich, wenn diese Auf-

sichtsbehörde einer berufsrechtlichen oder gesetzlichen Verschwiegenheit unterliegt, bei der 

ein Verstoß nach dem Strafgesetzbuch strafbewehrt ist. 

 

§ 7 Subunternehmer (weitere Auftragsverarbeiter) 

(1) Der Einsatz von Subunternehmern als weiteren Auftragsverarbeiter ist nur zulässig, wenn 

der Auftraggeber vorher zugestimmt hat. 

(2) Ein zustimmungspflichtiges Subunternehmerverhältnis liegt vor, wenn der Auftragnehmer 

weitere Auftragnehmer mit der ganzen oder einer Teilleistung der im Vertrag vereinbarten 

Leistung beauftragt. Der Auftragnehmer wird mit diesen Dritten im erforderlichen Umfang 

Vereinbarungen treffen, um angemessene Datenschutz- und Informationssicherheits-

maßnahmen zu gewährleisten. 

(3) Erteilt der Auftragnehmer Aufträge an Subunternehmer, so obliegt es dem Auftragneh-

mer, seine datenschutzrechtlichen Pflichten aus diesem Vertrag dem Subunternehmer zu 

übertragen. 
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§ 8 Informationspflichten, Schriftformklausel, Rechtswahl 

(1) Sollten die Daten des Auftraggebers beim Auftragnehmer durch Pfändung oder Be-

schlagnahme, durch ein Insolvenz- oder Vergleichsverfahren oder durch sonstige Ereig-

nisse oder Maßnahmen Dritter gefährdet werden, so hat der Auftragnehmer den Auftrag-

geber unverzüglich darüber zu informieren. Der Auftragnehmer wird alle in diesem Zu-

sammenhang Verantwortlichen unverzüglich darüber informieren, dass die Hoheit und 

das Eigentum an den Daten ausschließlich beim Auftraggeber als »Verantwortlicher « im 

Sinne der Datenschutz-Grundverordnung liegen. 

(2) Änderungen und Ergänzungen dieser Anlage und aller ihrer Bestandteile – einschließlich 

etwaiger Zusicherungen des Auftragnehmers – bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung, 

die auch in einem elektronischen Format (Textform) erfolgen kann, und des ausdrückli-

chen Hinweises darauf, dass es sich um eine Änderung bzw. Ergänzung dieser Bedin-

gungen handelt. Dies gilt auch für den Verzicht auf dieses Formerfordernis. 

(3) Bei etwaigen Widersprüchen gehen Regelungen dieser Anlage zum Datenschutz den 

Regelungen des Vertrages vor. Sollten einzelne Teile dieser Anlage unwirksam sein, so 

berührt dies die Wirksamkeit der Anlage im Übrigen nicht. 

(4) Es gilt deutsches Recht. 

 

§ 9 Haftung und Schadensersatz 

Auftraggeber und Auftragnehmer haften gegenüber betroffener Personen entsprechend der 

in Art. 82 DS-GVO getroffenen Regelung. 

 


